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Aufmacher

Bürokratieabbau für Wertpapierdienstleister und -institute

Der angekündigte Bürokratieabbau für Wertpapierdienstleister und -institute 
erinnert unsere Autorin Anika Feger an eine „künstlerische Inszenierung zum 
bislang vergeblichen Versuch in drei Akten“. Vorhang auf!

WpI MaRisk: Maßgeschneiderte Regulie-
rung für Wertpapierinstitute
Die deutsche Finanzaufsichtslandschaft erlebt ei-
nen bedeutsamen Wandel mit der Einführung der 
aktuellen Konsulationsfassung der „Mindestanfor-
derungen an das Risikomanagement von Wertpa-
pierinstituten“ (WpI MaRisk).

6  Die institutsindividuelle Umsetzung der 
„ZAG-MaRisk-Compliance-Funktion“
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Recht	 Recht	 News

Länder fordern beim LkSG noch größere 
Entlastungen
Der Bundesrat hat sich am 17.10.2025 zur geplan-
ten Änderung des Lieferkettensorgfaltspflichtenge-
setzes (LkSG) positioniert. 

12  Produkthaftungsrecht wird an neue 
Anforderungen angepasst

12  Neues Sanktionspaket gegen Russland

12  Rundschreiben zu Anforderungen an 
Leitungsorgane
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	 Veranstaltungen

Anspruch auf gleiche Bezahlung gilt auch 
im „Paarvergleich“
Männer und Frauen haben bei gleicher oder gleich-
wertiger Arbeit Anspruch auf gleiches Entgelt. Das 
Bundesarbeitsgericht (BAG, Urt. v. 23. Oktober 
2025 – 8 AZR 300/24) hat kürzlich klargestellt, 
dass dies auch im direkten „Paarvergleich“ gilt.

10  EU-Kommission will Terminplan zur 
Entwaldungsverordnung einhalten
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Bürokratieabbau für Wertpapierdienstleister und -institute

Ein Blick in das Programmheft. Angekündigt 
wurde eine Vorstellung zum Bürokratieabbau 

für Wertpapierdienstleister und Wertpapierinstitu-
te. Der Vorhang geht auf. Die Bühne des Theaters 
betreten zunächst Vertreter der damaligen Am-
pel-Regierung. 

Wir befinden uns in der Vergangenheit und bli-
cken zurück auf die Ereignisse bis zu den vorgezo-
genen Neuwahlen am 23.2.2025. Vorgelegt wird 
der Gesetzesentwurf der damaligen Ampel-Regie-
rung zum Zweiten Zukunftsfinanzierungsgesetz, 
der zum Zweck des Bürokratieabbaus auch die 
Abschaffung des in der WpHG-Mitarbeiteran-
zeigeverordnung (WpHGMaAnzV) geregelten 
Berater- und Beschwerderegisters vorgesehen 
hat. Diesbezüglich erkannte die Aufsicht, dass 
der Mehrwert des Registers aufgrund sonstiger 
Erkenntnisquellen im Vergleich zum bürokrati-
schen Aufwand gering sei. Dennoch sollten sämt-
liche Anforderungen der WpHGMaAnzV zu den 
Sachkundeanforderungen für diverse Mitarbei-
tergruppen inhaltlich gleichbleibend in die Wert-
papierdienstleistungs-, Verhaltens- und Organi-
sationsverordnung (WpDVerOV) übernommen 
werden. 

Gleichzeitig hat es bereits zum damaligen Zeit-
punkt auf EU-Ebene die Initiative gegeben, mit der 
EU-Kleinanlegerstrategie auch das Themengebiet 
der Sachkunde (lediglich) für Anlageberater und 
Vertriebsmitarbeiter einheitlich zu regeln. Dies 
würde auch in Zukunft zu strengeren Sachkun-
deanforderungen für mehr Mitarbeitergruppen 
von Instituten mit Sitz in Deutschland führen. 
Wegen des Bruchs der Ampel-Regierung kommt 
es nicht mehr zur Abschaffung des Berater- und 
Beschwerderegisters.

Versuch Nummer zwei mit dem Entwurf der 
Bundesregierung zum Standortfördergesetz 

Eine künstlerische Inszenierung zum bislang vergeblichen Versuch in drei Akten.

vom 10.9.2025. Neue Bundesregierung. Identi-
sches Thema. 1:1-Übernahme des Wortlauts des 
Vorschlags der Vorgängerregierung (außer redak-
tionellen Anpassungen). 

Der Vorhang geht zu. Abwarten des  
Publikums. Kein Applaus. Pause. 

Der Vorhang geht wieder auf. Das Publikum 
wartet bereits gespannt auf die Darstellung zu den 
Trilog-Verhandlungen zur EU-Kleinanlegerstrate-
gie. Am 18.3.2025 wurde hierzu in einer ersten 
Sitzung beraten. Aufgrund der allgemeinen Be-
strebungen zum Bürokratieabbau im Rahmen der 
EU-weiten Spar- und Investmentunion (SIU) wurde 
im Anschluss zunächst innerhalb eines Zeitraumes 
von sechs Wochen geprüft, ob bereits geplante 
Vorhaben nicht doch entbehrlich sein könnten. 

Im weiteren Verlauf stellte die damalige EU-Rats- 
präsidentschaft gemäß Informationen aus den 
Medien aufgrund zu unterschiedlicher Interessen 
der Mitgliedstaaten hierzu ihre Arbeit in Bezug 
auf die Koordination weiterer Trilog-Verhandlun-
gen ein. Sollten doch die Vertreter der nächsten 

EU-Ratspräsidentschaft mit der Übernahme ihres 
Mandats ab 1.7.2025 die Arbeit fortsetzen. Ar-
beitsverweigerung geht also auch auf EU-Ebene. 

Die aktuelle EU-Ratspräsidentschaft hat die 
Diskussionen um die EU-Kleinanlegerstrategie 
wieder aufgenommen. Beginnen diese nun von 
vorne? Werden alle bisherigen Arbeitsergebnisse 
ad acta gelegt? Wird die EU-Kleinanlegerstrate-
gie am Ende wieder zurückgenommen? Es bleibt 
zu hoffen, dass die neuen Diskussionen bislang 
geplante umfangreiche und unangemessene 
Neuregelungen, wie z.B. die Pflicht zur Meldung 
sämtlicher Kostendaten zu Finanzinstrumenten an 
die Aufsichtsbehörden zur Bildung von Referenz-
sätzen für deren Aufsichtstätigkeit, wieder in der 
Versenkung verschwinden lassen. 

Der Vorhang geht zu. Das Publikum ist  
irritiert. Kopfschütteln. Wieder kein  
Applaus. Pause.

Der Vorhang geht wieder auf. Vertreter der BaFin 
betreten die Bühne. Es geht um die Konsultation 
zur neuen WpI MaRisk vom 6.8.2025. Die Inhalte 
der bisherigen MaRisk zum Kreditgeschäft wurden 
logischerweise nicht in die WpI MaRisk übernom-
men. Bei der Darstellung möglicher Risiken wurde 
auf die Dienstleistungen der Wertpapierinstitute 
Rücksicht genommen und die Beispiele hierzu 
angepasst. Dies konnte auch so erwartet werden. 

Jedoch wurden die sonstigen Inhalte der Ma-
Risk, insbesondere für Mittlere Wertpapierinstitute, 
an sehr vielen Stellen 1:1 in die WpI MaRisk über-
nommen. Was ist aus der Umsetzung der verspro-
chenen Berücksichtigung des Proportionalitäts-
prinzips geworden? Wurden die Investment Firm 
Regulation und Directive damals nicht mit dem Ziel 
erlassen, den Wertpapierinstituten einen deren Ge-
schäftsmodell angepassten verhältnismäßigen Re-
gulierungsrahmen vorzugeben? In der Konsultation 
sucht man überwiegend vergeblich nach entspre-
chenden regulatorischen Erleichterungen.

Der Vorhang geht zu. Kein Applaus.  
Keine Zugabe. Der Saal des Theaters hat 
sich bereits geleert.	

Anika Feger

Vorhang auf für den Bürokratieabbau.
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Anika Feger, Rechtsanwältin, Certi-
fied Compliance Professional (CCP), 
Gründerin des Compliance Law 
Office – Feger Rechtsanwälte und 
Geschäftsführerin der Compliance 
Project Office GmbH mit Sitz in 
Berlin. Sie verfügt über eine lang-
jährige Berufserfahrung im Bereich 
Compliance, zu der auch diverse 
Inhouse-Tätigkeiten zählen.

Der angekündigte Bürokratieabbau für Wert-
papierdienstleister und -institute erinnert 
unsere Autorin Anika Feger (siehe auch das 
Editorial in Ausgabe 11 des Compliance- 
Beraters) an eine „künstlerische Inszenie-
rung zum bislang vergeblichen Versuch in 
drei Akten“. Auch sie greift die Konsultati-
onsfassung der BaFin zur neuen WpI MaRisk 
auf – augenscheinlich aber mit einem we-
niger positiven Resümee als unsere Autoren 
auf Seite 4 dieser Ausgabe.

https://www.gesetze-im-internet.de/wphgmaanzv/BJNR311600011.html
https://www.gesetze-im-internet.de/wphgmaanzv/BJNR311600011.html
https://www.gesetze-im-internet.de/wpdverov_2018/
https://www.gesetze-im-internet.de/wpdverov_2018/
https://www.gesetze-im-internet.de/wpdverov_2018/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2025/09/Inhalte/Kapitel-2-Fokus/standortfoerdergesetz.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2025/09/Inhalte/Kapitel-2-Fokus/standortfoerdergesetz.html
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/retail-investment-strategy/
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/retail-investment-strategy/
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2025/meldung_2025_08_01_Konsultation_MaRisk.html#:~:text=Men%C3%BC%20*%20Startseite.%20*%20News
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2025/meldung_2025_08_01_Konsultation_MaRisk.html#:~:text=Men%C3%BC%20*%20Startseite.%20*%20News
https://online.ruw.de/dfv-xaver/ruw/start.xav#/text/CB_2025_11%2FCB_2025_11_b4?_ts=1761836820686]
https://online.ruw.de/dfv-xaver/ruw/start.xav#/text/CB_2025_11%2FCB_2025_11_b4?_ts=1761836820686]
https://online.ruw.de/dfv-xaver/ruw/start.xav#/text/CB_2025_11%2FCB_2025_11_b4?_ts=1761836820686]
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Eine Medienmarke der

     

13. November 2025  | 10:00 bis 12:00 Uhr  |  Webinar

Vom Lebenswerk zum 
erfolgreichen Verkauf: 
Nachfolgelösungen für 
Datenschutz-Unternehmer

Die Frage der Unternehmensnachfolge gehört zu den 
größten Herausforderungen selbstständiger und mittel-
ständischer Unternehmer. Besonders in der Datenschutz-
Beratung, geprägt von spezialisierten Geschäftsmodellen 
und hohem Wettbewerbsdruck, stellt sich die Frage: Wie 
gelingt es, das eigene Lebenswerk in die richtigen Hände 
zu übergeben und den Wert zu maximieren? 

Unser Webinar führt praxisnah durch die wichtigsten 
Schritte eines Unternehmensverkaufs – von Vorbereitung 

und Bewertung über Due Diligence bis hin zu Vertragsge-
staltung und Verhandlungen. Wir beleuchten Stolperfallen, 
typische Erwartungen der Käuferseite und Erfolgsfaktoren.  

Ziel ist es, Unternehmern im Datenschutz Orientierung 
zu geben, damit sie fundierte Entscheidungen für ihre 
Zukunft treff en können. Abschließend zeigen wir, wie sich 
neben klassischen Verkaufswegen auch innovative Modelle 
als fl exible Alternativen anbieten.

INHALT & ZIELSETZUNG

Präsenzveranstaltung
Eine Veranstaltung des  

und

• Klarer Überblick über den gesamten Verkaufsprozess – 
von Vorbereitung und Bewertung bis Vertragsabschluss

• Verständnis für Stolperfallen, Preisfaktoren und Bewer-
tungsansätze

• Praktische Tipps für erfolgreiche Verhandlungen mit 
Käufern und Investoren

• Orientierung bei der Wahl der passenden Nachfolgelösung 
sowie Einblick in Markttrends und innovative Alternativen

WAS SIE FÜR SICH MITNEHMEN

• Unternehmer, Gründer und Inhaber von Datenschutz- 
und Compliance-Dienstleistern

• Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen mit 
Datenschutzfokus

• Führungskräfte, die sich frühzeitig mit Nachfolge befassen

• Branchenexperten und Berater mit Interesse an Verkaufs-
prozessen im Datenschutzmarkt

DAS WEBINAR RICHTET SICH AN

Die Teilnahme am Webinar ist kostenlos.
Dr. Lukas Klipper

Gaius Capital
Jan Mickel

Gaius Capital

PARTNER

Ihre Ansprechpartnerin:   
Frau Maria Belz
Projektmanagerin
Deutscher Fachverlag GmbH
Tel.: +49 69 7595-1157
E-Mail: Maria.Belz@dfv.de

Präsenzveranstaltung

JETZT ANMELDEN UNTER 
www.ruw.de/nachfolge
oder QR-Code scannen

Jetzt kostenlos anmelden!

251113_NFL01_Themenanzeige_A4_250917.indd   1251113_NFL01_Themenanzeige_A4_250917.indd   1 17.09.25   23:2417.09.25   23:24

https://www.ruw-fachkonferenzen.de/veranstaltung/nachfolge-loesungen-fuer-datenschutz-unternehmen/
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Den ausführlichen Beitrag „WpI MaRisk: Ein 
Paradigmenwechsel in der Finanzaufsicht 
– Maßgeschneiderte Regulierung für Wert- 
papierinstitute“ von Hartmut T. Renz, Andreas 
M. Marbeiter und Vera S. Ungaro lesen Sie in 
CB 2025, 397. 

WpI MaRisk: Maßgeschneiderte 
Regulierung für Wertpapierinstitute

Die Wpl MaRisk ist weder eine bloße Vereinfa-
chung noch eine Anpassung der klassischen 

MaRisk für Kreditinstitute, sondern ein eigen-
ständiger Ordnungsrahmen mit eigenen Zielen, 
Schwerpunkten und strukturellen Ansätzen. Der 
zentrale Unterschied der WpI MaRisk liegt in 
ihrem klar definierten Adressatenkreis: Sie gilt 
ausschließlich für kleine und mittlere Wertpapier-
institute im Sinne des § 2 Abs. 16 und 17 WpIG. 
Große Wertpapierfirmen – also Institute, die 
aufgrund ihrer Bilanzsumme, ihres Geschäftsvo-
lumens, ihrer Komplexität, Internationalität oder 
systemischen Bedeutung als besonders relevant 
eingestuft werden – unterliegen weiterhin den 
umfassenden Vorgaben der BA MaRisk für alle In-
stitute im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG), 
einschließlich der inländischen Zweigstellen deut-
scher Institute im Ausland. Diese Trennung ist von 
fundamentaler Bedeutung, da sie eine aufsichts-

Die deutsche Finanzaufsichtslandschaft erlebt einen bedeutsamen Wandel: 
Mit der Einführung der aktuellen Konsulationsfassung der „Mindest-
anforderungen an das Risikomanagement von Wertpapierinstituten“ 
(WpI MaRisk) hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) erstmals den Entwurf eines eigenständigen Regelwerks vorgelegt, 
das speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Wertpapierinstitute 
zugeschnitten ist. 

rechtliche Differenzierung ermöglicht, die sich an 
der operativen Realität der Institute orientiert. 

Ein Kernmerkmal der WpI MaRisk ist die grund-
legende Neustrukturierung der Risikokategorien. 
Die neuen Hauptkategorien sind Risiken für die 
Kunden (RtC), Risiken für den Markt (RtM), Risiken 
für das Institut selbst (RtF) sowie Sonstige Risiken 
und Liquiditätsrisiken. Diese veränderte Systema-
tik verlangt von den Instituten eine grundlegende 
Neuausrichtung des institutsinternen Risikover-
ständnisses.

Ein besonders innovativer Aspekt der WpI Ma-
Risk ist die explizite Berücksichtigung des Risikos 
einer ungeordneten Abwicklung. Mittlere Wertpa-
pierinstitute sind verpflichtet, Szenarien zu ana-
lysieren, in denen eine plötzliche Abwicklung zu 
erheblichen negativen Auswirkungen auf Kunden, 
Gegenparteien oder den Markt führen könnte, 
und entsprechende Gegenmaßnahmen zu definie-

Vera Ungaro ist Consultant 
Regulatory, Risk & Compliance 
Advisory bei der STRATECO 
GmbH, Bad Homburg v. d. Höhe 
und war zuvor als Relationship 
Managerin – Banks & Finan-
cial Institutions bei Moody’s 
Analytics sowie Bureau van 
Dijk tätig.
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ren. Für kleinere Institute ist diese Analyse nur bei 
Relevanz für das jeweilige Geschäftsmodell erfor-
derlich. 

Zudem setzen die WpI MaRisk das Prinzip der 
Proportionalität konsequent um, was sich in einer 
Vielzahl von Erleichterungen für kleinere Institute 
manifestiert. Das gilt etwa bei der Ausgestaltung 
der Risikomanagement-Funktion: In kleinen Insti-
tuten darf diese Funktion durch einen Geschäfts-
leiter übernommen werden, sofern dies organi-
satorisch vertretbar ist. Für sehr kleine Institute 
mit weniger als zehn Mitarbeitenden entfällt die 
Pflicht zur Einrichtung einer eigenständigen Inter-
nen Revision vollständig. 

Der Besondere Teil (BT) der WpI MaRisk konzen-
triert sich bewusst auf zentrale Tätigkeitsfelder von 
Wertpapierinstituten, insbesondere das Handels-
geschäft und die Einbindung vertraglich gebun-
dener Vermittler. Komplexe Anforderungen, die für 
Wertpapierinstitute nicht relevant, aber in den BA 
MaRisk zu finden sind, fehlen in der WpI MaRisk. 
Stattdessen wurden neue Anforderungen für die 
im Wertpapiergeschäft tatsächlich entstehenden 
Risiken formuliert, wie das Risiko einer ungeord-
neten Abwicklung.

Außerdem bieten die WpI MaRisk deutlich mehr 
Flexibilität bei der Auslagerung von Kontrollfunk-
tionen wie Risikomanagement, Compliance oder 
Revision. 

Bei den Stresstests sind die Anforderungen für 
kleine Institute vereinfacht, wobei ein adverses 
Szenario im Rahmen der Kapitalplanung ausreicht. 

Für kleine und mittlere Institute bedeuten die 
Wpl MaRisk eine erhebliche Entlastung, eine 
klarere Fokussierung auf relevante Risiken und 
damit eine insgesamt höhere Effizienz in der Go-
vernance und Compliance. Gleichzeitig steigt der 
Anspruch an die Selbststeuerungsfähigkeit: Die 
Institute müssen selbst entscheiden, welche An-
forderungen in welchem Umfang für sie relevant 
sind – und dies gegenüber der Aufsicht fundiert 
begründen können.	                     Hartmut T. Renz, 

Andreas M. Marbeiter und Vera Ungaro

Passt nicht für die Großen: Die WpI MaRisk gilt ausschließlich für kleine und mittlere Wertpapierinstitute.
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Andreas M. Marbeiter ist 
Director Regulatory, Risk & 
Compliance Advisory bei der 
STRATECO GmbH, Bad Hom-
burg v. d. Höhe. Er war zuvor in 
verantwortlichen Leitungsfunk-
tionen unter anderem bei der 
Commerzbank AG und der DZ 
Compliance Partners tätig. 
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RA Hartmut T. Renz ist Partner 
Regulatory, Risk & Compliance 
Advisory bei der STRATECO 
GmbH, Bad Homburg v. d. 
Höhe. Er war zuvor in verant-
wortlichen Leitungsfunktionen 
unter anderem bei der DZ 
Bank AG, Helaba, LBBW und 
Citigroup tätig. 
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https://online.ruw.de/dfv-xaver/ruw/start.xav#/text/CB_2025_11%2FCB_2025_11_b6?_ts=1761594973658
https://www.gesetze-im-internet.de/wpig/__2.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2024/rs_06_2024_MaRisk_BA.html
https://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2025/meldung_2025_08_01_Konsultation_MaRisk.html#:~:text=Men%C3%BC%20*%20Startseite.%20*%20News
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2025/meldung_2025_08_01_Konsultation_MaRisk.html#:~:text=Men%C3%BC%20*%20Startseite.%20*%20News
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2025/meldung_2025_08_01_Konsultation_MaRisk.html#:~:text=Men%C3%BC%20*%20Startseite.%20*%20News
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Ihre Recherche – jetzt schneller & effizienter.

Neu: Intelligente 
Recherche mit

KI-Chatbot  
„Frag RuWen“

Jetzt abonnieren
online.ruw.de

Die Datenbank R&W-Online bietet Ihnen Zugriff auf alle Inhalte von R&W – 25 Zeitschriften,  

über 200 Kommentare und Handbücher, Entscheidungen und Newsletter inklusive Archiv,  

und jetzt noch schneller und effizienter.

Die Vorteile von R&W-Online im Überblick
 ▪ Alle Inhalte von R&W – überall und jederzeit verfügbar

 ▪ Effizientes Arbeiten und schnellere Recherche durch intuitives Design und Tools  

wie Schnellzugriff, Notizen und Co

 ▪ Download der Zeitschriftenbeiträge im originalen Format als PDF möglich

 ▪ Neu: Intelligente Recherche mit KI-Chatbot „Frag RuWen“ – mit präzisen Antworten  

und verlinkten Quellenangaben in Sekundenschnelle

 ▪ Bibliotheks- und Fachbuchhändlerpaket: Schibboleth, IP-Zugang, SSO-Schnittstellen,  

Counter5 und KBART-Statistiken

 ▪ Mit Ihrem Printabo: Automatischer Zugang zu R&W-Online inklusive

R&W Kundenservice | Telefon: +49 69 7595-2788 | E-Mail: kundenservice@ruw.de

Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern

RUW_Relaunch_Imageanzeige.indd   1RUW_Relaunch_Imageanzeige.indd   1 29.09.25   11:4829.09.25   11:48

https://online.ruw.de/
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Die institutsindividuelle Umsetzung der „ZAG-MaRisk-
Compliance-Funktion“

Mit dem BaFin-Rundschreiben 07/2024 (ZAG-MaRisk) wurde – ergänzend zum Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz 
– erstmals ein umfassender eigenständiger aufsichtsrechtlicher Rahmen für Zahlungs- und E-Geld-Institute  
geschaffen. Er soll die Risiko- und Compliance-Kultur der in der Vergangenheit stark von Start-up-Strukturen  
geprägten Payment-Service-Provider-Landschaft in Deutschland stärken. Lesen Sie hier Auszüge aus einem  
ausführlichen Beitrag in der November-Ausgabe des Compliance-Beraters 2025, 401, in dem Markus Müller  
und Tabea Jarocki der Frage nachgehen, inwiefern die bewährte MaRisk-Compliance-Funktion (AT 4.4.2 MaRisk) 
als Blaupause für die Umsetzung der ZAG MaRisk-Compliance in Zahlungs- und E-Geld-Instituten dienen kann. 

Gut fünf Jahre nach dem „Fall Wirecard“ greift 
die Aufsicht mit dem BaFin-Rundschreiben 

zentrale Lehren auf und definiert verbindliche 
Mindestanforderungen an das Risikomanagement 
und die Compliance-Funktion der Zahlungs- und 
E-Geld-Institute. Kernstück ist die Einführung ei-
ner ganzheitlichen regulatorischen Compliance- 
Funktion nach AT 4.4.2 ZAG-MaRisk, die einen 
wichtigen Beitrag zur Stärkung des Finanzplatzes 
Deutschland leisten soll.

Inhaltlich orientieren sich die Vorgaben zu Stel-
lung, Aufgaben und organisatorischer Einbindung 
der Compliance-Funktion eng an der MaRisk-Sys-
tematik. Die ZAG-MaRisk übernehmen deren 
Grundlogik nahezu vollständig, setzen jedoch 
stärker auf Flexibilität und Proportionalität. Trotz 
der strukturellen Nähe ergeben sich bei der Über-
tragung der MaRisk-Compliance auf ZAG-Institu-
te daher einige spezifische Herausforderungen. 
Daher wäre eine direkte 1:1-Implementierung 
der Bankenpraxis weder zielführend (Stichwort: 
„Overengineering“) noch mit dem risikoorientier-
ten Ansatz vereinbar.

Angestrebt wird ein Alignment mit der Ma-
Risk-Struktur, jedoch unter differenzierter Adaption 
bestehender Best Practices an die spezifische Risi-
ko-, Compliance- und Governance-Kultur der Zah-
lungs- und E-Geld-Institute. Das Rundschreiben 
trägt damit der heterogenen Institutslandschaft 
und der breiten Vielfalt der Geschäftsmodelle in 
diesem Sektor Rechnung. Es enthält zahlreiche 
Öffnungsklauseln, die abhängig von der Komple-
xität der Geschäftsaktivitäten und der Risikositu-
ation eine vereinfachte Umsetzung ermöglichen. 
Weniger komplexe Institute können die Vorgaben 
entsprechend schlanker ausgestalten; Institute mit 
anspruchsvolleren Geschäftsaktivitäten müssen 
dagegen ein umfassenderes Risikomanagement 
implementieren. Proportionalität wirkt somit in 
beide Richtungen.

Für eine passgenaue Implementierung der Com-
pliance-Funktion nach AT 4.4.2 ZAG-MaRisk ist 
der institutsindividuelle Umgang mit dem Propor-
tionalitätsprinzip entscheidend. Die eingeräumten 
Ermessensspielräume sollten konsequent, effektiv 
und nachhaltig genutzt werden. Maßgeblich ist 
hierbei das jeweilige, individuelle Risikoprofil des 
Instituts.

Empfehlenswert ist ein agiler Aufbau der ein-
zelnen Prozessschritte der regulatorischen Com-
pliance – verbunden mit einer kontinuierlichen 
Weiterentwicklung in den Folgejahren für eine 
zielgerichtete Feinjustierung. Ein ganzheitlicher 
Ansatz aus Erkennung, Hinwirkung, Umsetzungs-
begleitung und Kontrolle (Compliance-Lifecycle) 
sollte von Legal Screening über Risikoanalyse 
bis hin zu Reporting und Schulungen implemen-
tiert werden. Auch der Einsatz digitaler Tools zur 
Effizienzsteigerung sollte, wo möglich, geprüft 
werden, genauso wie die Verzahnung mit den 
Fachbereichen, um Compliance-Risiken frühzeitig 
zu erkennen. Zuletzt ist der Austausch mit Gleich-
gesinnten in der Branche ein wichtiger Schritt. 
Denn alle ZAG-Institute stehen vor der gleichen 
Herausforderung, wenn auch in unterschiedlicher 
Ausprägung.

Die neuen Vorgaben sollten nicht allein als 
regulatorische Pflicht, sondern auch als Chance 
zur Stärkung von Vertrauen und Reputation ver-

standen werden. In den vergangenen Jahren war 
das Standing der ZAG-Institute durch verschie-
dene Negativereignisse – insbesondere den Fall 
Wirecard sowie erkannte Mängel in der Geldwä-
scheprävention – erheblich belastet. Die BaFin 
hat diese Defizite konsequent adressiert und mit 
weitreichenden Maßnahmen reagiert.

Mit der ZAG-MaRisk hat die Aufsicht im vergan-
genen Jahr einen wichtigen Schritt zur Stärkung 
des Regulierungsrahmens für ZAG-Institute getan. 
Die konsequente Umsetzung der Anforderungen 
aus AT 4.4.2 ZAG-MaRisk dürfte das Vertrauen 
von Verbrauchern, Geschäftspartnern und Inves-
toren in die regulierten Institute nachhaltig stär-
ken – ähnlich wie seinerzeit die Einführung der 
MaRisk-Compliance-Funktion (AT 4.4.2 MaRisk) 
nach der Finanzkrise 2008/2009 im Banken- 
sektor.	

Markus Müller und Tabea Jarocki

Die BaFin: Mit der ZAG-MaRisk stärkt die Aufsicht den Regulie-
rungsrahmen für ZAG-Institute.
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Tabea Jarocki ist Senior Manager 
Compliance in der Regulatory 
Compliance der TARGOBANK AG, 
Düsseldorf.

©
 p

riv
at

Markus Müller ist seit dem 
1. Oktober 2025 Director 
Compliance bei PAYONE in 
Frankfurt a.M. Zuvor war er bei 
der Citigroup Global Markets 
Europe AG in Frankfurt a.M. tätig.
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Den ausführlichen Beitrag „Die ‚ZAG-Ma-
Risk-Compliance-Funktion‘ – Blaupause 
MaRisk-Compliance oder regulatorischer 
Neuanfang?“ von Markus Müller und  
Tabea Jarocki lesen Sie in CB 2025, 401.

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2024/rs_Rundschreiben_07_24.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zag_2018/
https://online.ruw.de/dfv-xaver/ruw/start.xav#/text/CB_2025_11%2FCB_2025_11_b7?_ts=1761561239142
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Internationales_Finanzmarkt/2021-02-02-dossier-wirecard.html
https://online.ruw.de/dfv-xaver/ruw/start.xav#/text/CB_2025_11%2FCB_2025_11_b7?_ts=1761561239142
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Ihre Ansprechpartnerin:  
Frau Maria Belz

Projektmanagerin    
Deutscher Fachverlag GmbH   
Tel.: +49 69 7595-1157  
E-Mail: Maria.Belz@dfv.de

ÜBER DIE WEBINARREIHE:

DIESE FACHGEBIETE STEHEN IM MITTELPUNKT:

Präsenzveranstaltung

Jetzt FAO-Stunden für 2025 sichern!

FORTBILDUNGSWEBINARE

Teilnahmegebühren (zzgl. MwSt.):
129,–  EUR  pro Termin  
99,–  EUR  pro Termin ab der Buchung von  
  mindestens 3 Terminen*  
  *Nicht personengebunden. Die Termine können auf  
  Kolleginnen und Kollegen aus der gleichen Institution  
  verteilt werden.

Zum Jahresende bündeln wir unsere Fachkompetenzen in einer kompakten Webinarreihe speziell für 
Fachanwältinnen und Fachanwälte. Jedes Webinar bietet 2 anrechenbare Zeitstunden gemäß § 15 FAO und 
deckt jeweils ein anerkanntes Fachgebiet ab – praxisnah, kompakt und bequem online. Ob zur Auffrischung, 
Weiterbildung oder zum Schließen offener Fortbildungsstunden: Unsere Webinarreihe bietet Ihnen hochwertige 
Inhalte, anerkannte Referentinnen und Referenten und maximale Flexibilität. Profitieren Sie außerdem von 
vergünstigten Konditionen bei Buchung mehrerer Termine und starten Sie optimal vorbereitet ins neue Jahr!

• Di, 18.11., 16–18 Uhr

• Mi, 19.11., 16–18 Uhr

• Do, 20.11., 10-12 Uhr

• Mi, 26.11., 16–18 Uhr

• Di, 02.12., 16–18 Uhr

• Mi, 03.12., 16-18 Uhr

• Do, 04.12., 16–18 Uhr

• Mo, 08.12., 16-18 Uhr

• Di, 09.12., 16–18 Uhr

• Mi, 10.12., 16–18 Uhr

• Do, 11.12., 16–18 Uhr

• Di, 16.12., 16–18 Uhr

• Mi, 17.12., 16–18 Uhr

• Do, 18.12., 16–18 Uhr

Gewerblicher Rechtsschutz – Wettbewerbsrecht
Gewerblicher Rechtsschutz – Marken- & Designrecht
Internationales Wirtschaftsrecht
Urheber- & Medienrecht – Urheberrecht
Verwaltungsrecht – Glücksspielrecht
Urheber- & Medienrecht – Medienrecht
Insolvenz- & Sanierungsrecht
Bank- & Kapitalmarktrecht
Informationstechnologie – Internetrecht
Informationstechnologie – Datenschutzrecht
Informationstechnologie – Cyber Security
Handels- & Gesellschaftsrecht
Arbeitsrecht
Strafrecht – Compliance & Wirtschaftsstrafrecht

Fachanwalts-Akademie

https://www.ruw-fachkonferenzen.de/veranstaltung/ruw-fachanwalts-akademie-2025/
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Anspruch auf gleiche Bezahlung gilt 
auch im „Paarvergleich“
Männer und Frauen haben bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit Anspruch 
auf gleiches Entgelt. Das Bundesarbeitsgericht (BAG, Urt. v. 23. Oktober 
2025 – 8 AZR 300/24) hat kürzlich klargestellt, dass dies auch im direkten 
„Paarvergleich“ zwischen einer Arbeitnehmerin und einem Arbeitnehmer 
gilt, die gleiche oder gleichwertige Arbeit leisten. Es genüge, wenn die 
klagende Arbeitnehmerin darlegt und im Bestreitensfall beweist, dass ihr 
Arbeitgeber einem anderen Kollegen, der gleiche oder gleichwertige Arbeit 
verrichtet, ein höheres Entgelt zahlt. Kann der Arbeitgeber die aus einem 
solchen Paarvergleich folgende Vermutung einer Benachteiligung wegen 
des Geschlechts nicht widerlegen, ist er zur Zahlung des Entgelts verpflich-
tet, das er dem zum Vergleich herangezogenen Kollegen gezahlt hat. Die 
Größe der männlichen Vergleichsgruppe und die Höhe der Medianentgelte 
beider Geschlechtsgruppen ist für das Eingreifen der Vermutungswirkung 
ohne Bedeutung.

Im konkreten Fall begehrt die Klägerin von ih-
rem beklagten Arbeitgeber hinsichtlich mehrerer 

Entgeltbestandteile rückwirkend die finanzielle 
Gleichstellung mit bestimmten männlichen Ver-
gleichspersonen. Zur Begründung ihrer Ansprü-
che hat sie sich unter anderem auf Angaben der 
Beklagten in einem sogenannten Dashboard 
gestützt, das im Intranet der Erteilung von Aus-
künften im Sinne des Entgelttransparenzgesetzes 
dient. Das Einkommen der von der Klägerin zum 
Vergleich herangezogenen Kollegen liegt über 
dem Medianentgelt aller in derselben Hierarchie-
ebene angesiedelten männlichen Arbeitnehmer. 

Die Beklagte hat geltend gemacht, dass die 
zum Vergleich herangezogenen Kollegen nicht die 
gleiche oder gleichwertige Arbeit wie die Kläge-
rin verrichten. Zudem beruhe die unterschiedliche 
Entgelthöhe auf Leistungsmängeln der Klägerin. 
Aus diesem Grund werde die Klägerin auch un-

Ungleichheit im direkten Vergleich: Es reicht aus, wenn nur ein Kollege trotz gleicher oder gleichwertiger Arbeit ein höheres Entgelt erhält.
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terhalb des Medianentgelts der weiblichen Ver-
gleichsgruppe vergütet.

Das Landesarbeitsgericht Baden-Württem-
berg (Urt. v. 1. Oktober 2024 – 2 Sa 14/24) 
hat die auf einen Ausgleich der Entgeltdiffe-
renz zu den benannten Vergleichspersonen 
gerichteten Hauptanträge abgewiesen. Es hat 
insoweit angenommen, die Klägerin könne 
sich für die Vermutung einer Entgeltbenachtei-
ligung nicht auf eine einzige Vergleichsperson 
des anderen Geschlechts berufen. Angesichts 
der Größe der männlichen Vergleichsgruppe 
und der Medianentgelte beider vergleichbarer 
Geschlechtergruppen bestehe keine überwie-
gende Wahrscheinlichkeit für eine geschlechts-
bedingte Benachteiligung und damit kein Indiz 
im Sinne von § 22 AGG. Die Klägerin habe aber 
hinsichtlich einzelner Vergütungsbestandteile 
einen Anspruch in Höhe der Differenz zwischen 

dem Medianentgelt der weiblichen und dem der 
männlichen Vergleichsgruppe.

Der Achte Senat des Bundesarbeitsgerichts hat 
das Urteil des Landesarbeitsgerichts auf die Revi-
sion der Klägerin und die beschränkte Anschluss-
revision der Beklagten teilweise aufgehoben und 
die Sache insoweit zur neuen Verhandlung und 
Entscheidung zurückverwiesen. Über die auf einen 
Paarvergleich gestützten Hauptanträge kann noch 
nicht abschließend entschieden werden. 

Entgegen der Annahme des Landesarbeitsge-
richts bedarf es bei einer Entgeltgleichheitsklage 
keiner überwiegenden Wahrscheinlichkeit für eine 
geschlechtsbedingte Benachteiligung. Ein solches 
Erfordernis wäre mit den Vorgaben des primären 
Unionsrechts unvereinbar. Für die – vom Arbeitge-
ber zu widerlegende – Vermutung einer Entgeltbe-
nachteiligung wegen des Geschlechts genügt es, 
wenn die klagende Arbeitnehmerin darlegt und im 
Bestreitensfall beweist, dass ihr Arbeitgeber einem 
anderen Kollegen, der gleiche oder gleichwertige 
Arbeit verrichtet, ein höheres Entgelt zahlt. Die 
Größe der männlichen Vergleichsgruppe und die 
Höhe der Medianentgelte beider Geschlechts-
gruppen ist für das Eingreifen der Vermutungswir-
kung ohne Bedeutung. 

Die Klägerin hat – unter Verweis auf die Anga-
ben im Dashboard – in Bezug auf eine Vergleichs- 
person hinreichende Tatsachen vorgetragen, die 
eine geschlechtsbedingte Entgeltbenachteiligung 
vermuten lassen. Das Landesarbeitsgericht wird 
im fortgesetzten Berufungsverfahren zu prüfen 
haben, ob die Beklagte diese Vermutung – unge-
achtet der Intransparenz ihres Entgeltsystems – 
widerlegt hat. Beiden Parteien ist Gelegenheit zur 
Ergänzung ihres Sachvortrags zu geben.	        chk
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EU-Kommission will Terminplan zur Entwaldungsverordnung 
einhalten

Bei der Umsetzung der Entwaldungsverordnung (EUDR) war zuletzt eine Verschiebung um ein weiteres Jahr im 
Gespräch. Die EU-Kommissarin für Umwelt, Jessika Roswall, hatte dies am 23. September 2025 vorgeschlagen. 
Nun kommt die halbe Rolle rückwärts: Nur einen Monat später schlägt die EU-Kommission vor, den Terminplan 
grundsätzlich einzuhalten – allerdings mit Erleichterungen.

Die EUDR sollte ursprünglich bereits ab dem 
30. Dezember 2024 gelten. Doch vor gut ei-

nem Jahr schlug die Europäische Kommission 
eine Verschiebung vor: Der Anwendungsbeginn 
sollte am 30. Dezember 2025 sein. Für kleine 
und Kleinstunternehmen erst am 30. Juni 2026. 
Grund hierfür waren vor allem fehlende Leitlini-
en und Länder-Benchmark-Daten. Es fehlte ein 
Benchmarking-System, das die EU-Kommission 
bereitstellen musste, sowie ein für die Übermitt-
lung der Sorgfaltserklärungen notwendiges Sys-
tem. Dadurch wäre den von der EUDR betroffenen 
Unternehmen die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
gaben nicht möglich gewesen. Im September wa-
ren es dann „technische Schwierigkeiten“ mit den 
notwendigen Systemen, die dazu führten, dass die 
zuständige Kommissarin in einem Brief an das 
EU-Parlament vorschlug, den Anwendungsbeginn 
der Entwaldungsverordnung bis Ende 2026 zu 
verschieben. 

Am 22. Oktober 2025 schlug die Kommission 
nun wieder andere Übergangsfristen vor: 
Für Kleinst- und Kleinunternehmen soll die EU-Ent-
waldungsverordnung zwar erst am 30. Dezember 
2026 in Kraft treten. Für große und mittlere Unter-
nehmen aber bleibt es beim 30. Dezember 2025. 
Allerdings wird ihnen eine Übergangsfrist von 

sechs Monaten eingeräumt, um eine schrittweise 
Einführung der Vorschriften zu gewährleisten. 

Außerdem kündigt die Kommission „gezielte 
Vereinfachungen“ an, um die Verpflichtungen zu 
verringern. Dies gelte für Marktteilnehmer und 
Händler, die die betreffenden EUDR-Produkte ver-
markten, sobald sie in der EU in Verkehr gebracht 
wurden. Dabei kann es sich beispielsweise um 
Einzelhändler oder große verarbeitende Unterneh-
men in der EU handeln. Vereinfachungen soll es 
auch geben für Kleinstunternehmen und kleine 
Primärunternehmen aus Ländern mit geringem 
Risiko weltweit, die ihre Waren direkt auf dem eu-
ropäischen Markt verkaufen. 

Um eine effizientere Nutzung des IT-Systems 
zu ermöglichen, schlägt die Kommission vor, 
dass nachgelagerte Marktteilnehmer und Händ-
ler nicht mehr verpflichtend Sorgfaltserklärungen 
vorzulegen haben. Mit dieser Straffung werde für 
die gesamte Lieferkette nur eine Einreichung im 
IT-System der EUDR an der Markteintrittsstelle er-
forderlich sein. Die Berichtspflichten und die Ver-
antwortung würden sich auf die Marktteilnehmer 
konzentrieren, die die Produkte zuerst in Verkehr 
bringen. Hierdurch würden Kleinst- und kleine Pri-
märunternehmer nur eine einfache, einmalige Er-
klärung im IT-System der EUDR einreichen. Wenn 

die Informationen bereits verfügbar sind, z. B. in 
einer Datenbank eines Mitgliedstaats, müssen die 
Betreiber im IT-System selbst keine Maßnahmen 
ergreifen. Diese Vereinfachung soll die zuvor erfor-
derliche regelmäßige Übermittlung von Sorgfalts-
erklärungen ersetzen.

Zu den Schwierigkeiten mit dem IT-System er-
läutert die Kommission, dass neue Prognosen zur 
Anzahl der erwarteten Vorgänge und Interaktio-
nen zwischen den Wirtschaftsbeteiligten und dem 
IT-System zu einer erheblichen Neubewertung 
der prognostizierten Belastung des IT-Systems 
geführt hätten. Diese sei viel höher als erwartet. 
Das System müsse in der Lage sein, alle Sorgfalts-
erklärungen für Produkte zu bearbeiten, die unter 
das Gesetz fallen und von allen Marktteilnehmern 
vorgelegt werden. Der neue Geltungsbeginn soll 
in Verbindung mit der Vereinfachung der Verpflich-
tungen für die Akteure der Lieferkette sicherstel-
len, dass das IT-System trotz der erwarteten Belas-
tung aufrechterhalten werden kann.

Das Europäische Parlament und der Rat werden 
nun den Vorschlag der Kommission erörtern. Sie 
müssten die gezielte Änderung der EU-Entwal-
dungsverordnung förmlich annehmen, bevor sie in 
Kraft treten kann.

chk

Kommt Zeit kommt Rat: Die Umsetzung der Entwaldungsverordnung zieht sich hin.
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https://www.euractiv.com/content/uploads/sites/2/2025/09/EUDR.pdf
https://www.euractiv.com/content/uploads/sites/2/2025/09/EUDR.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_25_2464
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NeuerscheinungKI-Verordnung im Überblick

Die europäische KI-Verordnung …
stellt den weltweit ersten Versuch dar, den Einsatz künstlicher  
Intelligenz umfassend zu regulieren. Der Begriff der künstlichen 
Intelligenz wird für eine Vielzahl von Anwendungen und Funktionen  
zur automatisierten Datenverarbeitung und -umwandlung, 
Entscheidung sfindung und für Machine Learning verwendet. Ein 
Kernelement der KI-Verordnung ist die einheitliche Definition des 
Begriffs für die europäische Regulierung, die im Gesetzgebungs-
verfahren kontrovers diskutiert wird und deren Auslegung den 
Anwender vor komplexe juristische Heraus forderungen stellt. 

Die KI-Verordnung soll darüber hinaus der Balance zwischen 
Nutzen und Risiken von KI-Technologien dienen. Sie folgt dabei 
einem risiko basierten Ansatz, der den Einsatz von KI-Systemen in 
bestimmten Anwendungsszenarien verbietet oder von technisch-
organisatori schen sowie regulatorischen Voraussetzungen 
abhängig macht. Zugleich kommt der KI-VO im gesamten Bereich 
der Marktregulierung zentrale Bedeutung zu, da diverse weitere 
Vorschriften auf sie Bezug nehmen, beispielsweise der Entwurf  
der Richtlinie zur KI-Haftung.

Die Autor:innen kommentieren praxisorientiert die gesetzlichen 
Vorgaben dieses komplexen Systems für die Entwicklung, das  
Inverkehrbringen und die Ver wendung von KI-Systemen in der EU.
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Aitava in München

Fritz-Ulli Pieper, LL.M., Rechtsanwalt und Fachanwalt 
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Prof. Dr. Susanne Wende, LL.M. (Dublin), Professorin 
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HM Business School, Hochschule München

Keine Buch-Neuerscheinung mehr verpassen? Abonnieren Sie doch gerne unseren Newsletter: shop.ruw.de/Konto/Newsletter
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Länder fordern beim LkSG noch 
größere Entlastungen
Der Bundesrat hat sich am 17. Oktober 2025 zur geplanten Änderung des  
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) positioniert. Diese sieht unter 
anderem einen Wegfall der Berichtspflichten für Unternehmen vor.

Die Länder begrüßen das Entfallen der Berichts-
pflicht – es gebe jedoch noch mehr Mög-

lichkeiten, die Unternehmen zu entlasten. Diese 
sollten vollständig ausgeschöpft werden, um die 
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts 
Deutschland zu stärken. Zudem müsse sicherge-
stellt werden, dass die EU-Vorgaben eins zu eins 
umgesetzt werden, um nationale Alleingänge 
zu vermeiden, die vor allem kleinere Unterneh-

Der Bundesrat: Hier will man noch mehr Erleichterungen in Sachen LkSG. 
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Neues Sanktions-
paket gegen 
Russland
Die Europäische Union hat am 
23. Oktober 2025 ihr 19. Sanktions-
paket gegen Russland beschlossen. 

Die Maßnahmen richten sich gegen zentrale 
Wirtschaftsbereiche wie Energie, Finanzen, 

Handel, Dienstleistungen und Sonderwirtschafts-
zonen. Auch Personen und Organisationen, die 
an der Entführung und Indoktrination ukrainischer 
Kinder beteiligt sind, werden sanktioniert.

Die Sanktionen im Bereich Finanzen richten 
sich unter anderem gegen fünf russische Banken, 
die neuen Transaktionsverboten unterliegen. Die 
russischen Zahlungssysteme Mir und SBP sowie 
SPFS-Nutzer in Belarus und Kasachstan werden 
sanktioniert.

Erstmals werden Sanktionen gegen eine Ru-
bel-gestützte Stablecoin (A7A5), deren Emittenten 
in Kirgisistan und eine Handelsplattform verhängt. 
Auch eine Kryptowährungsbörse in Paraguay 
wird sanktioniert. EU-Betreibern ist es untersagt, 
Kryptodienste und bestimmte Fintech-Dienste für 
Russland anzubieten.

Transaktionsverbote gelten auch für fünf Ban-
ken aus Zentralasien, die Russlands Kriegswirt-
schaft unterstützen.

Produkthaftungsrecht wird an neue 
Anforderungen angepasst 

Das Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz (BMJV) hat am 11. Septem-

ber einen Referentenentwurf für ein Gesetz zur 
Modernisierung des Produkthaftungsrechts 
veröffentlicht. Es soll das deutsche Produkthaf-
tungsrecht zum ersten Mal seit 1989 umfassend 
reformieren und dient der Umsetzung der Richt-
linie (EU) 2024/2853 über die Haftung für fehler-
hafte Produkte und zur Aufhebung der Richtlinie 
85/374/EWG. Die Vorgaben sind bis zum 9. De-
zember 2026 in nationales Recht umzusetzen. 

Mit den Änderungen soll die Produkthaftung 
den Anforderungen der Digitalisierung, der Kreis-
laufwirtschaft und globaler Wertschöpfungsketten 
gerecht werden.

Unter anderem soll Software künftig generell in 
die Produkthaftung einbezogen werden, egal, wie 
sie bereitgestellt und genutzt wird. Insbesondere 
KI-Systeme sollen der Produkthaftung unterfal-
len. Open-Source-Software die außerhalb einer 
Geschäftstätigkeit entwickelt oder bereitgestellt 

wird, bleibt wie bisher von der Produkthaftung 
ausgenommen.

Für die Produkthaftung bei der Kreislaufwirt-
schaft gilt, dass ein Produkt, wenn es nach seinem 
Inverkehrbringen so umgestaltet wird, dass es we-
sentlich geändert wird (etwa durch „Upcycling“), 
künftig der umgestaltende Hersteller als Hersteller 
haftet.

Sitzt ein Produkthersteller außerhalb der EU 
und ist nicht greifbar, sollen neben ihm unter be-
stimmten Voraussetzungen weitere Akteure haf-
ten: Importeure, Hersteller, Fulfilment-Dienstleister 
und Lieferanten. 

Außerdem sollen Schadensersatzansprüche 
einfacher geltend gemacht werden können. So 
soll etwa der ursächliche Zusammenhang zwi-
schen einem Produktfehler und einer eingetrete-
nen Rechtsgutsverletzung grundsätzlich vermutet 
werden, wenn ein Produktfehler feststeht und die 
eingetretene Verletzung typischerweise auf diesen 
Fehler zurückzuführen ist. 

men überfordern könnten. Der Bundesrat spricht 
sich daher dafür aus, den Geltungsbereich der 
EU-Richtlinie (CSDDD) direkt in das Lieferketten-
sorgfaltspflichtengesetz zu übernehmen.

Die Bundesregierung hat nun die Möglichkeit, 
sich zu den Vorschlägen des Bundesrates zu äu-
ßern. Dann entscheidet der Bundestag. Wenn er 
das Gesetz beschließt, befasst sich der Bundesrat 
erneut und abschließend damit.

Rundschreiben zu 
Anforderungen an 
Leitungsorgane
Die BaFin hat am 22. Oktober 2025 
ein Rundschreiben zu den Mitglie-
dern der Geschäftsleitung sowie von 
Verwaltungs- und Aufsichtsorganen 
gemäß KWG veröffentlicht. 

Das Rundschreiben erläutert die fachlichen so-
wie persönlichen Anforderungen an Personen, 

die als Geschäftsleiter oder Mitglied eines Verwal-
tungs- oder Aufsichtsorgans bestellt werden und 
gibt einen Überblick über die Anzeigepflichten. 

Die BaFin übernimmt darin auch die Leitlinien 
der EBA und ESMA „zur Bewertung der Eignung 
von Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern 
von Schlüsselfunktionen“ (EBA/GL/2021/06) und 
,,zur internen Governance“ (EBA/GL/2021/05) in 
ihre Verwaltungspraxis. 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/RefE/RefE_Produkthaftung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/RefE/RefE_Produkthaftung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402853
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402853
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Anlage/neu/dl_rundschreiben_11_2025_ba_fap.pdf;jsessionid=09A03C062A7D9683D9DA4755FB276E2C.internet002?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Anlage/neu/dl_rundschreiben_11_2025_ba_fap.pdf;jsessionid=09A03C062A7D9683D9DA4755FB276E2C.internet002?__blob=publicationFile&v=3
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-06%20Joint%20EBA%20and%20ESMA%20GL%20on%20the%20assessment%20of%20sustainability/1022102/Joint%20EBA%20and%20ESMA%20GL%20on%20the%20assessment%20of%20suitability_DE.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-05%20Guidelines%20on%20internal%20governance/translations/1021314/GL%20on%20internal%20governance%20under%20CRD_DE%20-%20updated.pdf?retry=1
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